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Die „allgemeinen Rechtsgrundsätze“ haben eine 

große Bedeutung für das Gemeinschaftsrecht und 

in der Rechtsprechung des EuGH. Zu ihnen gehören 

nicht nur etwa das Rechtsstaatsprinzip oder das Rück-

wirkungsverbot, sondern auch die Grundrechte, da-

runter der Gleichheitssatz. 

Vor kurzem hat der EuGH im Urteil Mangold aus-

drücklich festgestellt, dass das Verbot der Diskriminie-

rung wegen des Alters als ein allgemeiner Grundsatz 

des Gemeinschaftsrechts anzusehen ist. Auf diesem 

Hintergrund überrascht es nicht, dass immer wieder 

die Frage aufgeworfen wird, inwieweit allgemeine 

Rechtsgrundsätze auch in Privatrechtsbeziehungen 

zur Anwendung kommen können oder sollen. 

Gerade die neueste Rechtsprechung des EuGH bie-

tet einiges Anschauungsmaterial, um das Für und Wi-

der dieser Problematik zu erörtern.
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